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Eignungsanforderungen

Zum Nachweis der technischen und beruflichen sowie der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Eignung) sind die unten genannten Erklärungen abzugeben. Der Nachweis erfolgt grundsätzlich in Form einer Eigenerklärung. Darüber hinausgehend einzureichende Nachweise werden gesondert aufgeführt.

Für den Fall der Eignungsleihe bzw. der Beteiligung als Bietergemeinschaft (vgl. Bewerbungsbedingungen) hat der Bieter/Bewerber bzw. der Vertreter der Bieter-/Bewerbergemeinschaft die geforderten Angaben für alle Beteiligten gemeinsam abzugeben. Dabei ist stets kenntlich zu machen, welche Eignungsanforderung von welchem Unternehmen erfüllt wird (ggf. auch in zusätzlich einzureichenden Nachweisen). Tabellen sind nach Bedarf zu duplizieren (copy-and-paste) und das betreffende Unternehmen ist in der hierfür vorgesehenen Rubrik "Bieter/Bietergemeinschaftsmitglied/Drittunternehmen" eindeutig zu benennen.

Die Angaben müssen insgesamt schlüssig und nachvollziehbar erkennen lassen, dass der Bieter / die Bietergemeinschaft zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung in der Lage ist.

Eigenerklärung über die Gesamtumsätze, die Umsätze bezogen auf vergleichbare Leistungen und die Mitarbeiterzahlen
Eigenerklärung betreffend die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre über die Gesamtumsätze, über die Umsätze bezogen auf vergleichbare Leistungen (hier: der Tätigkeit „Software-Reseller“) und über die durchschnittlichen jährlichen Mitarbeiterzahlen.  
	Bieter/
Bietergemeinschaftmitglied/
Drittunternehmen:
	

	Geschäftsjahr
	Umsatz bezogen auf vergleichbare Leistungen (s.o.)
netto
	Gesamtumsatz
netto
	Mitarbeiteranzahl

	
	Euro
	Euro
	

	
	Euro
	Euro
	

	
	Euro
	Euro
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